
Die Bodensee-Schifffahrts-Ordnung (BSO) wurde zum 1. April 2022 novelliert. 
Die wichtigsten Änderungen haben wir Ihnen zusammengefasst 

 
 
Artikel 1.06 
Urkunden 
Wenn für den Betrieb eines Fahrzeuges eine Zulassung (Artikel 14.01) oder ein Bootsausweis 
(Artikel 2.01 Absatz 3) oder für die Führung eines Fahrzeuges ein Schifferpatent (Artikel 12.02) 
oder ein Radarpatent (Artikel 6.12 Absatz 1 Nummer 1) erforderlich ist, müssen die 
entsprechenden Urkunden an Bord mitgeführt werden. 
 
 
Artikel 1.09 
Gewässerverunreinigung 
(3) Das Betanken von Fahrzeugen mit eingebautem Tank mittels Kanister oder einem 

anderen Betankungs-system ist nur mit selbstschließenden oder manuell regelbaren 
Systemen zulässig, die ein Überlaufen oder Verschütten des Treibstoffs verhindern. 

 
 
Artikel 2.01 
Kennzeichen 
(1) Jedes Fahrzeug muss mit einem von der zuständigen Behörde zugeteilten 

Kennzeichen versehen sein, das auf beiden Seiten des Fahrzeuges an gut sichtbarer 
Stelle anzubringen ist. Ausgenommen hiervon sind 
a) Fahrzeuge, deren Länge, gemessen über alles, unter 2,50 m liegt und die nicht 

mit Maschinenantrieb ausgestattet sind. 
b) Segelsurfbretter, Drachensegelbretter, Stand-Up-Paddles, Paddelboote und 

Rennruderboote, die nicht mit Maschinenantrieb ausgestattet sind. Fahrzeuge 
nach Buchstabe b müssen ohne Rücksicht auf ihre Länge den Namen und die 
Anschrift des Eigentümers oder sonst Verfügungsberechtigten tragen. 

 
 

Artikel 3.04 
Ersatz und Umrüstung bestehender Lichter Ersatzlichter 
(1) Wenn in dieser Verordnung vorgeschriebene Lichter ausfallen, müssen unverzüglich 

Ersatzlichter gesetzt werden. Hierbei kann als Ersatzlicht für ein vorgeschriebenes 
helles Licht ein gewöhnliches Licht geführt werden. Die Lichter mit der gemäße Absatz 
3 vorgeschriebenen Stärke sind so schnell wie möglich wieder zu setzen. 

(2) Ist bei einem Fahrzeug mit Maschinenantrieb das Setzen von Ersatzlichtern nicht 
unverzüglich möglich, so muss anstelle der Ersatzlichter ein weißes Rundumlicht 
geführt werden. 

(3) Bei Fahrzeugen, die vor dem 1. April 2022 bereits am Bodensee zugelassen waren 
und noch nicht über Lichter verfügen, deren Sichtweite den Anforderungen des Artikel 
3.01 Absatz 4 entspricht, müssen bei Ausfall eines Lichtes sämtliche Lichter in ihrer 
Gesamtheit möglichst rasch auf Lichter mit einer Sichtweite umgerüstet werden, die 
den Anforderungen des Artikel 3.01 Absatz 4 entspricht; eine freiwillige Umrüstung ist 
bei diesen Fahrzeugen jederzeit möglich. 

 
 
Artikel 6.05 
Ausweichpflichtige Fahrzeuge 
Abweichend von Artikel 6.04 und unbeschadet des Artikels 6.03 müssen beim Begegnen und 
Überholen ausweichen 
a) den Vorrangfahrzeugen und Schleppverbänden alle anderen Fahrzeuge,  
b) den Güterschiffen alle Fahrzeuge, ausgenommen Vorrangfahrzeuge und 

Schleppverbände, 



c) den Fahrzeugen der Berufsfischer, welche den Ball nach Artikel 3.10 Abs. 1 führen, 
alle Fahrzeuge, ausgenommen Vorrangfahrzeuge und Schleppverbände und 
Güterschiffe 

d) den Segelfahrzeugen alle Fahrzeuge, ausgenommen Vorrangfahrzeuge, 
Schleppverbände, Güterschiffe und Fahrzeuge der Berufsfischer, welche den Ball nach 
Artikel 3.10 Abs. 1 führen, 

e) den Ruderbooten Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, ausgenommen Vorrangfahrzeuge, 
Schleppverbände, Güterschiffe sowie Fahrzeuge der Berufsfischer, welche den Ball 
nach Artikel 3.10 Abs. 1 führen. 

f) Segelsurfbretter und Drachensegelbrettern allen anderen Fahrzeugen 
 
 
Artikel 6.15 
Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten 
(1) Das Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten, darunter fallen zum Beispiel auch 

Geräte wie Wakesurfbretter, die auf der Heckwelle eines vorausfahrenden Fahrzeuges 
fahren, ist nur bei Tag und klarer Sicht gestattet. 

(2) In der Uferzone ist das Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten verboten. Die 
zuständige Behörde kann Ausnahmen für bestimmte Bereiche (Startgassen) zulassen 
und dabei auch die zulässige Geschwindigkeit abweichend von Artikel 6.11 Abs. 1 
regeln. 

(3) Der Schiffsführer des vorausfahrenden Fahrzeuges muss in Begleitung einer 
geeigneten Person sein, die das Schleppseil und den Wassersportler beobachtet. 

(4) Das vorausfahrende Fahrzeug und der Wassersportler müssen einen Abstand von 
mindestens 50 m von anderen Fahrzeugen und von Badenden halten. Das Schleppseil 
darf nicht elastisch sein und nicht leer im Wasser nachgezogen werden. 

(5) Das gleichzeitige Schleppen von mehr als zwei Wassersportlern Wasser ist verboten. 
(6) Das Schleppen von Flugkörpern (Flugdrachen, Drachenfallschirmen und ähnlichen 

Geräten) ist verboten. 
(7) Das Fahren mit Aqua-Scootern und Wassermotorrädern oder ähnlichen 

Schwimmkörpern jeglicher Antriebsart sowie der Betrieb von Sportgeräten mit 
Wasserstrahlantrieb, der von einem Fahrzeug oder Schwimmkörper zur Verfügung 
gestellt wird, ist verboten. 

 
 
Artikel 10.08 
Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten 
Das Fahren mit Wasserski oder ähnlichen Geräten, die Verwendung von Wellenbrettern und 
das Treibenlassen mit nicht lenkbaren Schwimmkörpern ist verboten. 
 
 
Artikel 11.04 
Bade- und Tauchverbot 
(5) Beim Schwimmen ohne Begleitfahrzeug außerhalb der Uferzone (Artikel 6.11 Absatz 

1) muss ein gut sichtbarer Schwimmkörper mitgeführt werden. 
 
 
Artikel 13.11b 
Austausch von Motoren 
Verbrennungsmotoren, die nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 13.11a Absatz 7 fallen, 
dürfen nur durch Motoren ersetzt werden, die mindestens die Abgasgrenzwerte der Stufe 2 
der Abgasvorschriften erreichen. 
 
 
 
 



Artikel 13.11c 
Wartung von Motoren 
Alle Verbrennungsmotoren für Antrieb und Stromerzeugung (Generatoren) müssen anlässlich 
der Nachuntersuchung gemäß Artikel 14.04 Absatz 1 einer Wartung und Kontrolle aller 
abgasrelevanten Bauteile unterzogen werden. Die Durchführung dieser Wartung und Kontrolle 
hat innerhalb der letzten sechs Monate vor der Nachuntersuchung zu erfolgen und ist der 
Behörde schriftlich zu bestätigen. 
 
 
Artikel 13.15 
Akkumulatoren 
(3) Fahrzeuge mit eingebauten Lithium-Ionen-Akkumulatoren für den Antrieb oder die 

Stromversorgung müssen mit dem Warnzeichen W012 „Warnung vor gefährlicher 
elektrischer Spannung“ nach der Norm EN ISO 7010 gekennzeichnet sein. Das 
Zeichen muss gut sichtbar auf beiden Seiten des Fahrzeuges neben dem 
Kennzeichen und am Heck angebracht werden. 

  
 
 
Artikel 13.20 
Rettungsmittel 
(3) Auf folgenden Fahrzeugen muss für jede an Bord befindliche Person mit einem 

Körpergewicht von 40 kg oder mehr eine Rettungsweste mit Kragen mit mindestens 
100 N Auftrieb mitgeführt werden: 
1. Vergnügungsfahrzeuge mit Maschinenantrieb, 
2. Fahrzeuge der Berufsfischer, 
3. Ruderboote, die sich außerhalb der Uferzone (Artikel 6.11 Absatz 1) aufhalten, 

ausgenommen Rennruderboote, sofern diese von einem Fahrzeug mit 
Maschinenantrieb begleitet werden, 

4. Segelfahrzeuge. 
Rettungswesten, welche EN ISO 12402-4 (Teil 4: Rettungswesten, Stufe 100), EN 
ISO 12402-3 (Teil 3: Rettungswesten, Stufe 150) oder EN ISO 12402-2 (Teil 2: 
Rettungswesten, Stufe 275) entsprechen, werden anerkannt, sofern diese den 
Mindestauftrieb aufweisen, der dem Körpergewicht des Trägers entspricht . 

(5) Auf Fahrzeugen gemäß Absatz 3, die nicht über ausreichend spritzwasser - oder 
wetterdicht verschließbaren Stauraum zur Mitführung von Rettungswesten gemäß 
Absatz 3 und 4 verfügen, muss von den auf dem Fahrzeug befindlichen Personen eine 
Schwimmhilfe gemäß EN ISO 12402-5:2006 (Persönliche Auftriebshilfen-Teil 5: 
Schwimmhilfen (Stufe 50) - sicherheitstechnische Anforderungen) mitgeführt oder 
getragen werden. Dies gilt insbesondere für: 
1. Drachensegelbretter, Segelsurfbretter, Stand-Up-Paddles und ähnliche Geräte 
2. Segeljollen oder Mehrrumpfboote, 
3. Kanus oder Kajaks. 

 
 
A. 13 Verbot des Badens 

 


